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§ 14a NO NSchG 2000 Hoh

NO NSchG 2000 - NO Naturschutzgesetz 2000

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2026

(1) Hohle im Sinne dieses Gesetzes ist eine durch Naturvorgange gebildete, ganz oder Uberwiegend von anstehendem
Gestein umschlossene unterirdische Hohlform einschlieBlich ihre s Inhaltes. Auch die Umgebung von Hohlen sowie
Naturerscheinungen auf oder unter der Erdoberflache, die damit in einem ursachlichen Zusammenhang stehen, sind
Hohlen gleichzuhalten und unterliegen gleichfalls dem Schutz dieses Gesetzes. Keine Hohlen im Sinne dieses Gesetzes
sind Hohlrdaume, dere n tagfernster Punkt weniger als 5 Meter von der Trauflinie des Eingangs entfernt ist, sowie
Hohlraume von Kohlenwasserstofftragern.

(2) MaRBnahmen, die zur Zerstérung oder Beeintrachtigung einer Hohle fihren kénnten, bedurfen der Bewilligung der
Behorde.

(3) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn das 6ffentliche Interesse an der beantragte n MaBnahme das Interesse am
unversehrten Bestand der Hohle Gberwiegt und nicht ein Verfahren gemal? § 14b eingeleitet wird.

In Kraft seit 15.12.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 14a NÖ NSchG 2000 Höh
	NÖ NSchG 2000 - NÖ Naturschutzgesetz 2000


